
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/1/29 90/04/0222
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1991

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §63 Abs4;

AVG §66 Abs4;

GewO 1973 §189 Abs1;

GewO 1973 §193 Abs2;

GewO 1973 §25 Abs1 Z1;

GewO 1973 §25 Abs2;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Im Falle einer eingeschränkten Berufung können durch die Abweisung einer tatsächlich gar nicht erhobenen Berufung

subjektive Rechte nicht berührt werden (hier: Gastgewerbekonzession an mehreren Standorten).
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